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Angemessen

Den Haag, 1. April 2013 – Der in-
ternationale Strafgerichtshof für Wirt-
schafts- und Regierungskriminalität
verurteilt die zweihundertfünfzig An-
geklagten im größten Korruptionspro-
zeß aller Zeiten zu Freiheitsstrafen
zwischen zwei und acht Jahren. Unter
ihnen sind führende Beamte der Eu-
ropäischen Union sowie die gesamte
Geschäftsführung der Firma E-Prison.
Die Firma hatte in den Jahren nach
der Jahrtausendwende durch Beste-
chung von Spitzenbeamten und ille-
gale Parteispenden das gesamte Ge-
schäft mit elektronischen »Fußfes-
seln« und den in allen europäischen
Gefängnissen eingeführten »elektroni-
schen Aufsehern« an sich gezogen
und durch die Gründung eines Netzes
von Scheinfirmen die rechtswidrige
Monopolbildung verschleiert. 

Könnte diese Geschichte wahr wer-
den? Wohl kaum. Wir können uns
zwar vorstellen, daß sich die Machen-
schaften, die zu diesem imaginierten
Strafprozeß führen, so oder so ähnlich
abspielen. Es klingt alles schon zu
vertraut. Aber einen eigenen Gerichts-
hof, der sich dieser Form von Krimi-
nalität annimmt, mag man kaum für
wahrscheinlich halten. Ebensowenig
glaubhaft ist die Annahme, es könne
gelingen, alle Vorgänge so lückenlos
aufzuklären und tatbestandsmäßig
zu erfassen, daß es zu einer Verurtei-
lung reicht. Dementsprechend tendiert
die Beschäftigung mit Wirschaftskri-
minalität häufig zu einer alternativen
Form des Moralunternehmertums.

Nüchtern betrachtet läßt sich aus
den Schwierigkeiten einer strafrechtli-
chen Bearbeitung von Korruption und
Wirtschaftsbetrug einiges über die
Logik strafrechtlicher Normen und
Sanktionen lernen. Es wird ersicht-
lich, wie unscharf die Grenzen zwi-
schen legalen und illegalen Praktiken
sind, und daß Strafdrohungen gene-
ralpräventiv praktisch wirkungslos
bleiben. Ganz offensichtlich hat man
es hier nicht mit »Einzeltätern« zu
tun, sondern muß ein Gespür für so-
ziale Netzwerke und komplexe Hand-
lungsmuster entwickeln. Entspre-
chend werden Mechanismen der
Selbstkontrolle erprobt und dem
(mangelnden) öffentlichen Problem-
bewußtsein eine entscheidende Be-
deutung beigemessen. So viel Finger-
spitzengefühl würde man sich doch
auch im Umgang mit anderen Krimi-
nalitätsformen wünschen.

Beste Fachlektüre wünscht

Oliver Brüchert
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